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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.01.1967

Norm

ABGB §1042 A

Rechtssatz

Der Anspruch nach § 1042 ABGB steht dort nicht zu, wo es als Umweg zur unabsehbaren Haftung für Drittschaden

führen würde (hier:

Dienstgeber leistet Ersatz für Schäden seines Dienstnehmers, die anläßlich eines Unfalles beim Betriebsaus8ug

entstanden sind).
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